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A. Grundst�cksrecht in Großbritannien
I. Mehrrechtsstaat

1 Großbritannien ist ein Mehrrechtsstaat, der sich in die Rechtsordnungen von England und Wales einerseits und
Schottland andererseits gliedert. Aufgrund der historischen Entwicklung gibt es insbesondere im Sachenrecht er-
hebliche Unterschiede des schottischen Rechts zu dem von England und Wales. Die nachfolgende Darstellung
kann sich vom Umfang her nur auf Letzteres beziehen. Soweit dabei zur Vereinfachung von England gesprochen
wird, ist dabei aber auch immer der walisische Landesteil mitumfasst.

II. Grundlagen des englischen Grundst�cksrechts

2 Das englische Immobiliarsachenrecht (land law) erscheint kontinentaleurop�ischen Juristen h�ufig un�bersichtlich,
da die Unterscheidung der Rechte in common law (sog. legal interests) und der in equity (sog. equitable interests)
noch eine große Rolle spielt. Der Unterschied dieser formalen Rechtsarten, die inhaltlich die gleichen Sachverhalte
regeln kçnnen, l�sst sich nur historisch erkl�ren:1 Das common law basierte auf einer begrenzten Anzahl von Rech-
ten, die sich gegen jedermann richteten (in rem). Daneben entwickelte sich zun�chst eine Billigkeitsrechtsprechung
des kçniglichen Kanzlers, die in einem eigenen Gerichtszweig systematisiert wurde. Kennzeichen der Rechte in equi-
ty, die keinem Typenzwang unterliegen, war, dass diese urspr�nglich nur zwischen den beteiligten Personen wirkten
(in personam). Dieser Grundsatz wurde im Lauf der Zeit immer weiter gelockert, so dass nun auch equitable interests
Sonderrechtsnachfolger binden kçnnen und im Land-Register eintragungsf�hig sind.2

3 Das Richterrecht wurde v.a. im 20. Jahrhundert durch zahlreiche Gesetze erg�nzt und vereinfacht.3 Zuletzt wurde die
f�r den Grundst�ckskauf wichtige Registrierung durch den Land Registration Act (LRA) 2002,4 der zum 13.10.2003
in Kraft trat, neu geregelt. Ziel des LRA 2002 ist die Erfassung aller Grundst�cksrechte in England, so dass sich der
Grundst�ckskauf aus Sicht des deutschen Juristen in der Praxis – trotz der „dahinterliegenden“, ungewohnten equi-
table interests – nicht mehr sehr von kontinentaleurop�ischen Abwicklungsmethoden unterscheidet. Ferner wurden
in dem Gesetz die rechtlichen Grundlagen f�r den elektronischen Registerverkehr (sog. electronic conveyancing)
gelegt, dessen konkrete Umsetzung aber wohl nicht vor 2009 erfolgt.

1 Vgl. Henrich/Huber, § 1 II, III; Bell, Abschnitt 5; Haley,
1.1–4.

2 Die Unterscheidung des deutschen Rechts zwischen
dinglichen Rechten und schuldrechtlichen Anspr�chen
sollte damit f�r diese Rechtsarten keinesfalls verwendet
werden, da auch die equitable interests wie deutsche Sa-
chenrechte wirken kçnnen.

3 V.a. die sog. „1925-Gesetze“ haben die Grundstrukturen
des land- und trust-Rechts gepr�gt; dazu z�hlen insb. der
Law of Property Act (LPA) 1925, der Land Charges Act
(LCA) 1925, der Land Registration Act 1925 und der
Trustee Act 1925.

4 Alle neueren Gesetze sind unter www.opsi.gov.uk abruf-
bar.
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B. Grundst�ckskauf in England
I. Rechte an Grundst�cken

41. Eigentumsformen. Als Folge des historischen Feudalsystems gehçrt alles Land formal der Krone. Den einzel-
nen Personen stehen demgem�ß als „Eigentumsformen“ nur Besitzrechte an diesem Land (sog. legal estates) zu. Seit
1925 sind diese Besitzrechte auf das zeitlich unbeschr�nkte freehold estate und das zeitlich begrenzte leasehold
estate beschr�nkt.5 Sonstige Rechte, wie z.B. auf Lebenszeit bedingte Nutzungsrechte, kçnnen seitdem nur noch
in der Form eines trust (d.h. als equitable right) begr�ndet werden.6

5a) freehold estate. Als freehold werden die umfassenden und zeitlich unbefristeten Rechte an Grundst�cken be-
zeichnet.7 Praktisch unterscheidet sich damit ein solches Besitzrecht nicht vom (deutschen) Eigentum. Sofern im
Folgenden daher der Einfachheit halber von Eigent�mer gesprochen wird, ist damit der Inhaber eines freehold estate
gemeint.

6b) leasehold estate. Eine Besonderheit des englischen rechts sind die lease-Rechte. Eine lease ist ein Vertrag, mit
dem der landlord als Grundst�cksberechtigter dem tenant den unbeschr�nkten Besitz an seinem Grundst�ck oder an
einem klar bestimmten Teil davon f�r eine festbestimmte Zeit (a term of years absolute, vgl. s. 1 (1) (b) LPA 1925)
gegen Zahlung eines regelm�ßigen Entgelts (rent) gew�hrt.8 Innerhalb dieses Rahmens kçnnen die wechselseitigen
Rechte flexibel ausgestalten werden. Wirtschaftlich umfasst damit die lease einen Bereich, der im deutschen Recht
sowohl einem einfachen, zeitlich befristeten Mietvertrag als auch einem Erbbaurecht entsprechen w�rde.9 Zum
Teil gibt es sogar leaseholds mit extrem langen Laufzeiten (z.B. 999 Jahre) und einem bloß nominalen j�hrliche Zins,
so dass der tenant eine eigentums�hnliche Position erh�lt. Zweck solcher Vereinbarungen kann z.B. sein, dass sich
der Eigent�mer gewisse Mitspracherechte (z.B. bei der einheitlichen Fassadengestaltung) vorbehalten will, oder dass
dem tenant die Beteiligung an bestimmten Kosten (z.B. Gemeinschaftswegen) auferlegt werden soll.10

7Eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung kommt der leasehold ferner dadurch zu, dass sie bisher die einzige recht-
liche Form darstellte, um Wohnungseigentum zu bilden. Grund daf�r ist, dass das englische Recht keine Mçglich-
keit kennt, die Kostenbeteiligungspflicht von Eigent�mern wie bei einer deutschen Reallast zu verdinglichen. Nur
wenn solche positive convenants Bestandteil einer lease sind, binden sie Rechtsnachfolger im Eigentum. Um dabei
den R�ckfall der Wohnungen an den Eigent�mer zu verhindern, gibt es in der Praxis Gestaltungen, dass die lease-
hold-Eigent�mer in Gemeinschaft (z.B. als eingetragene limited partnership oder einfache Mehrheit von Eigent�-
mern) auch den freehold estate an dem Grundst�ck erwerben. Zu beachten ist dabei aber, dass damit nicht Miteigen-
tumsanteile mit Sondereigentum verbunden werden, sondern dass beim Kauf einer Wohnung auch der rechtlich
unabh�ngige Anteil am freehold mitverkauft und gesondert �bertragen werden muss.

8Bei der rechtlichen Begr�ndung der leases unterscheidet man zwischen den leasehold estates, die als legal interest
einen echten dinglichen Besitztitel vermitteln, und aller sonstigen leases, die lediglich in equity entstehen:11

– Zur Begr�ndung eines leasehold estate muss die Laufzeit mindestens drei Jahre betragen und die Vereinbarung
in der Form einer deed erfolgen.12 Dies war urspr�nglich eine besonders fçrmliche und vom Aussteller gesie-
gelte Urkunde. Seit dem 31.7.1990 sind f�r deren Wirksamkeit aber nur noch die Schriftform mit Unterschriften
des Ausstellers und eines Zeugen und die wçrtliche Bezeichnung als „deed“ erforderlich.13

5 Vgl. s. 1 (1) LPA 1925.
6 Der trust ist eine Art „gespaltenes Eigentum“, der mit ei-

nem deutschen Treuhandverh�ltnis nur unzureichend
umschrieben w�re. W�hrend die trustees Inhaber des legal
estate sind und im Register eingetragen werden, steht der
Nutzen, Besitz oder Ertrag je nach Ausgestaltung dem
beneficiary als Berechtigtem in equity zu. Im Register-
system kann dies als Grundst�cksbelastung (vgl. dazu
Rn 25, 37) vermerkt werden, vgl. Henrich/Huber, § 2, 4.
und § 7.

7 Rechtlich als fee simple absolute in possession bezeichnet,
s. 1 (1) (a) LPA 1925; fee – von lat. feodorum (Lehen) –
bezeichnet dabei das vererbbare Recht, simple das an je-
dermann �bertragbare Recht.

8 Vgl. Street v. Mountford [1985] 2 All ER 289 zur Ab-
grenzung zum sog. licence-Vertrag, der alle sonstigen
Nutzungsarten (wie z.B. die Aus�bung nur einzelner
Nutzungsrechte oder bedingte Vertr�ge) umfasst, aber
nach h.M. nicht als Grundst�cksrecht zu behandeln ist;
vgl. Bell, S. 271 ff.

9 Bei Laufzeiten ab 21 Jahren (sog. long leases) gilt eine
Reihe gesetzlicher Schutzrechte f�r tenants, wie z.B.
Vorkaufs- und Erwerbsrechte bez�glich des freehold
estate und Verl�ngerungsrechte bei Ablauf der verein-
barten Vertragsdauer; vgl. dazu im Einzelnen z.B. Bell,
S. 201–204.

10 Zur lease vgl. im �brigen umfassend Bell, Kapitel 10.
11 Zur Unterscheidung der legal interest und der equitable

interests vgl. Rn 2. Von dieser rechtlichen Einordnung zu
unterscheiden ist die Eintragungsf�higkeit im Register.
Nur wenn die (Rest-)Laufzeit mindestens 7 Jahre betr�gt,
kann ein leasehold estate als eigener Besitztitel – ver-
gleichbar dem deutschen Erbbaurecht – im Grundbuch
angelegt werden. Ein solcher Titel kann dann seinerseits
mit weiteren Grundst�cksrechten, wie z.B. Hypotheken
(mortgages) belastet werden.

12 Vgl. ss. 53, 54 LPA 1925.
13 Vgl. s 1 (2) (3) Law of Property (Miscellaneous Provi-

sions) Act 1989.
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– Alle �brigen leases, also insb. solche mit k�rzerer Laufzeit oder einfacher m�ndlicher (bei Laufzeiten bis drei
Jahre) oder schriftlicher Vereinbarung, wirken nur in equity. Sie kçnnen zum Teil jedoch als Grundst�cksbelas-
tung eines anderen Rechts eingetragen werden.14

9 Der Inhaber einer leasehold estate ist grunds�tzlich zur �bertragung seines Rechts befugt. Dies kann zum einen
durch die Einr�umung von Unterrechten (sog. subtenancies) mit k�rzerer Laufzeit oder eingeschr�nktem Aus-
�bungsbereich erfolgen. So kann z.B. der Eigent�mer des freehold estate eine leasehold am ganzen Grundst�ck be-
gr�nden, und der tenant dieses Rechts Unter-leases f�r einzelne Wohnungen vergeben. Zum anderen kann ein lea-
sehold insgesamt verkauft oder �bertragen werden (sog. assignment). Die Abwicklung eines solchen Kaufvertrages
erfolgt praktisch wie beim Verkauf eines freeholds mit der Besonderheit, dass in vielen lease-Vertr�gen das Zustim-
mungserfordernis des Eigent�mers vorgesehen ist.15 Gesetzlich darf die Zustimmung jedoch nicht ohne vern�nftigen
Grund verweigert werden.16

10 c) commonhold. Mit Wirkung vom 27.9.2004 wurde durch den Commonhold and Leasehold Reform Act 2002 eine
weitere, dem deutschen Wohnungseigentum vergleichbare Eigentumsform, das sog. commonhold, eingef�hrt. Damit
soll ermçglicht werden, dass k�nftig Wohnungseigent�mer zeitlich unbeschr�nktes und damit besser beleihbares
Eigentum erwerben kçnnen, und die Eigent�mergemeinschaften nicht mehr von der – zum Teil schlechten – Verwal-
tung eines fremden landlords abh�ngig sind.17

11 Vom rechtlichen Charakter stellt das commonhold eine besondere Form des freehold estate dar. Dabei halten die
Wohnungseigent�mer neben ihrem Eigentum an der jeweiligen Wohnung (unit) einen Anteil an der commonhold
association, die rechtlich Eigent�mer aller gemeinsamen Grundst�cks- und Geb�udeteile ist. Die Ausgestaltung die-
ser Gemeinschaft und die wechselseitigen Pflichten der Wohnungseigent�mer erfolgt durch articles of association
und ein commonhold community statement. Im Grundbuch registriert wird sowohl das Eigentum an der einzelnen
Wohnung als auch – unter einer eigenen Titelnummer – das Eigentum der commonhold association am gemein-
schaftlichen Vermçgen.

12 2. Grundst�cksbelastungen. a) �bersicht �ber h�ufige Grundst�cksbelastungen. Auch bei den Grund-
st�cksbelastungen (sog. interests in land) wird zwischen den dinglichen Rechten (legal interests) und den equitable
interests unterschieden.18 Die Zahl der legal interests wurde durch s. 1(2) LPA 1925 beschr�nkt, so dass heute nur
noch folgende Rechte von Bedeutung sind:
– Hypotheken (mortgages);
– Grunddienstbarkeiten (easements) in Form einer Duldungsdienstbarkeit, z.B. in Form eines Wege- oder Lei-

tungsrechts, oder einer Unterlassungsdienstbarkeit. Als legal interest kçnnen diese aber nur begr�ndet werden,
wenn sie zum Nutzen eines anderen Grundst�cks (dominant tenement) bestellt werden, und wenn sie f�r unbe-
stimmte Dauer oder eine festbestimmte Zeit gelten. Insbesondere beschr�nkt persçnliche Dienstbarkeiten und
bedingte Rechte kçnnen daher nur in equity entstehen.

– sog. profits � prendre, die das Recht gew�hren, Ertr�ge aus einem Grundst�ck zu ziehen (z.B. als Fischerei-,
Holzeinschlag- oder Weiderecht).

13 Voraussetzung f�r die Begr�ndung eines legal interests ist ferner, dass sie in der Form einer deed erfolgte.19 Ist dies
nicht der Fall, weil die Rechte lediglich schriftlich vereinbart wurden (oder sich zum Teil sogar nur aus dem Verhal-
ten der Beteiligten ableiten), f�hrt dies aber nicht zur Unwirksamkeit, sondern dazu, dass sie in equity begr�ndet sind.

14 Die wichtigsten equitable interests kçnnen drei Formen zugerechnet werden:
15 – Alle Rechte, die sich aus einem trust mit dem Grundst�cksberechtigten ergeben. Trusts kçnnen, ohne einem sa-

chenrechtlichen numerus clausus zu unterliegen, verschiedenste Zwecke erf�llen. Beispielsweise kçnnen Ge-
staltungen erreicht werden, die einer deutschen Treuhand �hneln, oder bei denen dem Beg�nstigten die Ertr�ge
oder Nutzungen des Grundbesitzes wie bei einem Nießbrauch oder Wohnungsrecht zustehen. Trusts kçnnen aus-
dr�cklich vereinbart sein, sich aber auch nur aus den Umst�nden des Einzelfalls ergeben. Bei Immobilien kann
insbesondere eine Mitberechtigung in equity entstehen, wenn sich eine Person (z.B. der Ehegatte oder nichtehe-
liche Partner) mit finanziellen Beitr�gen beim Kauf oder der Renovierung der Immobilie beteiligt.20

14 Vgl. dazu Rn 31.
15 Soweit nachfolgend der Grundst�ckskauf dargestellt ist,

gilt die Darstellung damit entsprechend f�r den Kauf eines
leasehold estate mit der Besonderheit, dass der K�ufer
nat�rlich genau die Bedingungen der lease-Vereinbarung
kennen sollte, da deren Verpflichtungen auf ihn �berge-
hen.

16 Vgl. s. 19 (1) Landlord and Tenant Act 1927 und s. 1
Landlord and Tenant Act 1988.

17 Da die Umwandlung eines bisherigen leasehold-Hauses in
commonhold aber den Erwerb des freehold-Titels und die

Zustimmung aller Wohnungseigent�mer voraussetzt,
wird bislang die neue Eigentumsform praktisch nur bei
Neubauvorhaben verwendet.

18 Zur Unterscheidung dieser Rechtsarten vgl. allgemein
Rn 2.

19 Zum Begriff der deed vgl. Rn 8; wenn diese Rechte neu
bestellt werden, kann seit 2003 ferner eine Registrie-
rungspflicht bestehen, vgl. dazu Rn 30.

20 Vgl. z.B. Sekhon v Alissa [1989] 2 FLR 94; Odersky,
Eherecht in Europa: England und Wales Rn 15.
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16– Dienstbarkeiten (sog. convenants), die im Unterschied zu den easements auch nur – wie eine beschr�nkt per-
sçnlichen Dienstbarkeit im deutschen Recht – zugunsten eines Berechtigten (convenantee) bestellt werden kçn-
nen. Sog. positive convenants, die das belastete Grundst�ck zur Erbringung einer Leistung verpflichten, kçnnen
zwar vertraglich vereinbart werden, binden aber – außer als Bestandteil einer leasehold – nicht die Sonderrechts-
nachfolger des Verpflichteten.

17– Die Rechte, die zwar als legal right begr�ndet werden kçnnten (insb. leases und die vorstehend dargestellten
Grundst�cksbelastungen), deren jeweilige formale Voraussetzungen (z.B. Bedingungsfeindlichkeit) aber nicht
eingehalten sind, oder die nicht in der Form einer deed begr�ndet wurden. Zu diesem Bereich kann man auch den
Anspruch eines K�ufers auf Eigentumsverschaffung nach Vertragsabschluss bis zur Erf�llung des Kaufvertra-
ges z�hlen.

18b) Hypothek. Zur Darlehenssicherung wird �blicherweise eine Hypothek (charge by way of legal mortgage) be-
stellt, die akzessorisch zum jeweiligen Kredit ist. Eine der Grundschuld vergleichbare abstrakte Sicherheit gibt es
dagegen nicht.21 In ihren Wirkungen ist die mortgage eher mit einer Sicherungs�bereignung vergleichbar, da der Hy-
pothekar das Recht erwirbt, bei F�lligkeit den verpf�ndeten Grundbesitz freih�ndig zu ver�ußern. Ferner ist er ab
Bestellung der Hypothek berechtigt, die Immobilie in Besitz zu nehmen. Die Aus�bung dieses Rechts wird lediglich
im Kreditvertrag abbedungen, solange der Verpflichtete das Darlehen ordnungsgem�ß zur�ckzahlt.

19Wie bei allen Grundst�cksbelastungen kçnnte auch die Hypothek nur in equity entstehen (sog. equitable mortgage),
z.B. wenn sie nicht in Form einer deed (und mit obligatorischer Eintragung in das Register) bestellt wird. Fr�her
wurde dies h�ufig als ausreichende Sicherheit akzeptiert, wenn zugleich die Eigentumsdokumente (title deeds
bzw. land certificate) beim Hypothekengl�ubiger hinterlegt wurden, da dann der Verkauf ohne Zustimmung des Hy-
pothekengl�ubigers praktisch ausgeschlossen war. Da aber seit Einf�hrung des LRA 2002 die �bergabe der Eigen-
tumsdokumente nicht mehr f�r den gutgl�ubigen Erwerb registrierter Grundst�cke erforderlich ist, hat die equitable
mortgage f�r die Kreditwirtschaft an Bedeutung verloren.22

II. Land-Register

201. Registrierungspflicht. Das englische Grundbuch (land register) besteht zwar schon seit fast 125 Jahren. Eine
Registrierungspflicht wurde jedoch nur schrittweise f�r verschiedenen Besitzrechte und Regionen in England ein-
gef�hrt. Mit dem Land Registration Act 2002 wurde diese Pflicht nochmals erheblich erweitert, so dass nun nach
jedem Eigentumswechsel (d.h. auch im Fall der Schenkung oder einer Erbschaft) bisher nicht registrierte freehold
estates und leasehold estates mit einer (Rest-)Laufzeit von �ber sieben Jahren einzutragen sind.23 Mittlerweile d�rf-
ten ca. 80–90 % der Eigentumstitel erfasst sein.

21Da die Registrierungspflicht beim Erwerb noch nicht registrierter Eigentumsrechte erst den K�ufer trifft, unterschei-
det man in der Praxis des Grundst�ckskaufs (sog. conveyancing) die Abwicklung von registered und unregistered
land. Bei letzterer muss der K�ufer selbst pr�fen, ob sich das Eigentumsrecht des Verk�ufers aus der Kette der fr�-
heren �bertragungsurkunden (sog. title deeds) zweifelsfrei ergibt. Nur wenn der Verk�ufer oder dessen Vorbesitzer
seit mindestens 15 Jahren wirksam im Besitz des Grundst�cks sind, ist der K�ufer gesch�tzt. Belastungen des nicht-
registrierten Grundst�cks sind zudem aus dem Land Charges Register zu ermitteln.24 Da die Zahl der nichtregistrier-
ten Rechte stetig sinkt, und die �berpr�fung der titel deeds wohl nur durch erfahrene Anw�lte in England erfolgen
kann, bezieht sich die nachfolgende Darstellung nur auf den Kauf registrierter Grundst�cke.25

21 Die sog. demise, d.h. eine einem Gl�ubiger zur Sicherheit
bestellte lease, spielt heute keine Rolle mehr. Eingetra-
gene Gesellschaften haben jedoch die Mçglichkeit eine
floating charge zu bestellen, die auch das jeweilige Im-
mobilienvermçgen umfassen kann. Diese wandelt sich
erst im Zeitpunkt der sog. Kristallisation, d.h. bei Liqui-
dation oder Insolvenz der Gesellschaft, in eine fixed
charge an dem dann noch vorhandenen Vermçgen um.
Die floating charge wird nur im Register der Gesellschaft
(Companies House) eingetragen, bei dem zus�tzlich auch
die normalen Hypotheken vermerkt werden m�ssen.

22 Zur Beleihbarkeit von Grundst�cksrechten und zu allen
wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Hypo-
theken gibt das lender's handbook des Verbandes der
Hypothekengl�ubiger umfassende Vorgaben unter
www.cml.org.ok.

23 Vgl. s. 4 LRA 2002. Bis dahin galt die Eintragungspflicht
f�r leaseholds nur ab 21 Jahren; mittelfristig sollen sogar
alle leases mit einer Laufzeit ab drei Jahren erfasst werden.

24 Dabei handelt es sich um ein gesondert gef�hrtes Belas-
tungsregister, das nur f�r nichtregistrierte Grundst�cke
gem�ß Land Charges Act 1972 gef�hrt wird. Der Aufbau
des Registers unterscheidet sich von dem Land Register;
vgl. im Einzelnen Bell, 6.4.-10.

25 Zum Kauf nichtregistrierter Grundst�cke vgl. z.B. Ste-
wart, S. 30 ff. Zu beachten ist, dass der Antrag auf Re-
gistrierung vom K�ufer innerhalb von zwei Monaten nach
der Grundst�cks�bertragung gestellt werden muss, da
diese sonst unwirksam wird, vgl. s. 7 LRA 2002; das Re-
gister kann jedoch auch versp�tete Antr�ge zulassen.
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22 Alle Antr�ge m�ssen an die jeweils çrtliche District Land Registry gerichtet werden. Ferner d�rfen sie ausschließlich
auf den jeweils vorgegebenen Formularen unter �bersendung der jeweils anfallenden Geb�hr eingereicht werden.26

Das Register ist vollst�ndig çffentlich, so dass jedermann ohne n�here Begr�ndung Abschriften von einzelnen Bl�t-
tern und Dokumenten erhalten kann.

23 2. Aufbau des Registers. Das Register ist in drei Abteilungen aufgebaut: ein Grundbesitzregister (property re-
gister), das Eigent�merregister (proprietorship register) und das Belastungsregister (charges register):

24 a) Grundbesitzregister. Im property register werden die freehold estates und die leasehold estates mit einer Lauf-
zeit von mindestens sieben Jahren gef�hrt.27 F�r jeden dieser Besitztitel wird eine eigene Registernummer gef�hrt,
so dass sich – wie bei einem deutschen Erbbaurecht – mehrere Registernummern auf das gleiche Grundst�ck bezie-
hen kçnnen. Eingetragen wird nur der Besitztitel mit der Adresse des Grundbesitzes. Zur n�heren Kennzeichnung
enth�lt das Register ferner den Auszug einer – meist großmaßst�bigen – topografischen Karte und bei leasehold esta-
tes eine kurze Beschreibung des Rechts. Das Register gibt aber keine Auskunft zur Grçße des Grundst�cks und des-
sen genauen Grenzen. Da es auch keine Katasterbehçrde gibt, kçnnen diese Angaben in der Regel nur aus den fr�-
heren title deeds ermittelt werden.28

25 b) Eigent�merregister. Im proprietorship register wird der Namen des Eigent�mers mit postalischer Anschrift
angegeben. Sofern dessen Verf�gungsmacht eingeschr�nkt ist, z.B. im Fall einer Insolvenz, oder weil er als trustee
handelt, kann dies durch eine sog. restriction publik gemacht sein.

26 Im Eigent�merregister wird ferner der Eigentumstitel (type of title) klassifiziert. Dabei handelt es sich nicht um sa-
chenrechtlich unterschiedliche Besitzrechte, sondern um eine Festlegung, in welchem Umfang der gute Glaube an
das Register gesch�tzt ist. Der LRA 2002 unterscheidet vier Titelarten:29

– Der absolute title kennzeichnet das unbeschr�nkte Eigentumsrecht; mit erstmaliger Registrierung eines solchen
Titels gilt der eingetragene Berechtigte als Eigent�mer.30

– Mit dem possessory title werden Rechte bezeichnet, bei denen (theoretisch) noch ein besseres Eigentumsrecht
bestehen kann, z.B. weil sich der Eigent�mer oder ein Vorbesitzer nur auf Ersitzung beruft.

– Mit einem qualified title weist das Register auf sonstige mçgliche M�ngel im Besitztitel hin. In der Praxis sind
diese beiden Titelarten sehr selten.

– Bei dem good leasehold title erkl�rt das Register, dass zwar die leasehold selbst mangelfrei erscheint, dass es
aber den Eigentumstitel des (urspr�nglichen) landlords als Inhaber des freehold estate (noch) nicht abschließend
gepr�ft hat.

27 Aus deutscher Sicht �berraschend ist, dass seit 2001 im Register auch der jeweilige Kaufpreis, den ein K�ufer ge-
zahlt hat, eingetragen wird.31 Da der Eigent�mer bei einem sp�teren Verkauf den Wertzuwachs versteuern muss (Ca-
pital Gains Tax), wird – insbesondere im Hinblick auf diese Eintragung – eine „Unterverbriefung“ zum Zwecke der
Ersparnis der Grunderwerbsteuer praktisch ausgeschlossen sein.

28 c) Belastungsregister. Im charges register werden alle eintragungsf�higen Belastungen mit einer kurzen Be-
schreibung ihres Inhalts eingetragen.32 Die Hçhe der Hypothek ist jedoch nicht aus dem Register zu ersehen. Die
Rangfolge der Rechte ergibt sich grunds�tzlich aus der Reihenfolge der Eintragungen.

29 3. Registrierung von Grundst�cksbelastungen. Ziel des LRA 2002 ist, dass das Register ein Spiegelbild des
tats�chlichen Rechtsinhaber- und Belastungsstandes sein soll (sog. mirror principle). Da aber das englische Recht
historisch nicht dem Grundsatz folgt, dass Sachenrechte ausschließlich durch Einigung und Eintragung entstehen,
versucht das Gesetz dieses Prinzip durch eine Mischung aus eintragungspflichtigen oder -f�higen Rechten und nicht

26 Umfassende Informationen zur Land Registry, deren
Formulare, Geb�hren usw. sind �ber www. land-
reg.gov.uk erh�ltlich. Das Registerverfahren wird durch
die Land Registration Rules 2003 (SI 2003 Nr. 1417) er-
g�nzt.

27 Bei easements und profits muss im Grundbesitzregister
des berechtigten Grundst�cks ferner eine Art „Herrsch-
vermerk“ eingetragen sein.

28 Auf Antrag kçnnen die Grenzen aber auch von der Land
Registry kostenpflichtig festgelegt werden; vgl. Land Re-
gistration Rules 2003 Nr. 118.

29 Diese Klassifizierung hat erhebliche Bedeutung f�r die
Beleihungsf�higkeit. Beim Kauf eines schlechteren Titels
als dem absolute title wird daher in der Regel vom Ver-
k�ufer der Abschluss einer Versicherung (sog. title in-

demnity insurance) verlangt, die etwaige sp�tere Nach-
teile des K�ufers und seines Hypothekengl�ubigers
ausgleichen soll.

30 Vgl. ss. 11, 12 LRA 2002. Besteht die Gefahr, dass bei
erstmaliger Registrierung eines Grundst�cks Rechte
Dritter �bersehen oder nicht angegeben werden, kann der
Berechtigte vorab eine Schutzschrift (caution) beim Re-
gister einreichen; vgl. ss. 15–19 LRA 2002.

31 F�r einen K�ufer kann dies eine wichtige Informations-
quelle sein, da er f�r den Fall, dass der Voreigent�mer die
Immobilie geschenkt erhalten hat, sp�ter aber insolvent
wird, bis zu 5 Jahre lang mit einer Anfechtung der
Schenkung und damit auch dem Verlust seiner Eigen-
tumstitels rechnen muss.

32 Vgl. dazu nachfolgend Rn 30 ff.
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eintragungsf�higen Rechten, vor denen aber ein gutgl�ubiger K�ufer unter bestimmten Umst�nden gesch�tzt ist, um-
zusetzen.

30a) Eintragungspflichtige Rechte. Eintragungspflichtig sind – neben den unter Rn 24 beschriebenen Eigen-
tumstiteln – nur wenige Grundst�cksrechte. Dazu z�hlen insbesondere die Hypotheken (die als sog. charge im Re-
gister vermerkt werden) und die Grunddienstbarkeiten (easements und profits).33 Solange eine Eintragung nicht er-
folgt, sind diese Rechte nicht als unbeschr�nkt geltende legal interests begr�ndet, sondern wirken nur zwischen den
Beteiligten.

31b) Eintragungsf�hige Rechte. Die meisten sonstige Rechte, insbesondere Belastungen in equity, sind dagegen
nur eintragungsf�hig (sog. minor interests). Dazu z�hlen insbesondere leases mit einer Laufzeit zwischen drei
und sieben Jahren,34 sonstige Dienstbarkeiten (convenants) und wirksam begr�ndete Eigentumsverschaffungs-
anspr�che (z.B. nach Abschluss eines Kaufvertrages, Vorkaufsrecht usw.). Solange eine Eintragung im Register
nicht erfolgt ist, wirken diese Rechte nicht gegen�ber einem Erwerber des Eigentumstitels oder einen neuen dinglich
Berechtigten (z.B. Hypothekengl�ubiger),35 und zwar unabh�ngig davon, ob diese die Belastung kannten oder
nicht.36

32Die Eintragung dieser Rechte erfolgt in Form einer notice im Belastungsregister. Sofern der Eigent�mer diese nicht
selbst bewilligt, muss die Land Registry auf Antrag eines mçglicherweise Berechtigten zun�chst eine unilateral no-
tice eintragen. Diese enth�lt den Namen des Antragstellers, nicht aber den Inhalt des von ihm behaupteten Rechts.
Der Eigent�mer wird von dieser Eintragung informiert und kann seinerseits beim Register die Entscheidung �ber
die Rechtm�ßigkeit der Eintragung und ggf. die Lçschung der notice beantragen.

33Einige Grundst�cksbelastungen sind dagegen gesetzlich nicht eintragungsf�hig, z.B. die Rechte der Beg�nstigten
eines trust, eine lease mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren und die convenants im Rahmen eines lease-Vertra-
ges.37

34c) Overriding Interests. Neben den eintragungspflichtigen und -f�higen Rechten, enth�lt Schedule 3 des LRA
2002 eine Liste von Rechten, die grunds�tzlich jeden Erwerber binden, auch wenn sie nicht aus dem Register er-
sichtlich sind (sog. overriding interests). Dazu z�hlen insbesondere – unabh�ngig davon, ob die Rechte zugleich ein-
tragungsf�hig w�ren oder nicht – legal leases mit einer Laufzeit unter sieben Jahren, Grundst�cksrechte von solchen
Personen, die das Grundst�ck tats�chlich nutzen (interests of persons in actual occupation), alte Gewohnheitsrechte
und çffentlich-rechtliche Zahlungspflichten oder Auflagen (sog. local land charges).

35Besondere Bedeutung haben v.a. die Rechte von Personen in actual occupation. Gesch�tzt sind dadurch solche Be-
rechtigte, die ein dingliches Recht an einem fremden Grundst�ck haben (z.B. tenants einer equitable lease, Beg�ns-
tigte eines trust oder sonstige Nutzungsberechtigte) und zugleich das Grundst�ck oder ein Teil davon zum Zeitpunkt
der Eigentums�bertragung tats�chlich in Besitz haben.38 Vor diesen Rechten ist der K�ufer nur gesch�tzt, wenn die
berechtigte Person selbst auf konkrete Nachfrage des K�ufers ihre Rechte nicht offengelegt hat, oder wenn er beim
Erwerb gutgl�ubig war und das Besitzrecht bei einer gr�ndlichen Besichtigung vor Ort nicht erkennen konnte (not
obvious on a reasonably careful inspection of the land).

36Diese overriding interests stellen nat�rlich rechtlich eine erhebliche Einschr�nkung des Spiegelprinzips des Regis-
ters dar (von einigen Autoren daher auch als „crack in the mirror“ bezeichnet). In der Praxis des Grundst�ckskaufs
kommt es jedoch nur selten zu Streitigkeiten, da die Rechte in der Regel f�r einen sorgf�ltigen K�ufer erkennbar sind.
Im Zweifel wird ferner der K�ufer verlangen, dass mçgliche Mitberechtigte (z.B. Ehegatten und Familienangehçri-
ge, die im Haus wohnen) dem Kauf vorab zustimmen.

37d) Grundsatz des Overreaching. Als weiterer Schutz des Erwerbers wurde bereits durch ss. 2 (1), 27 LPA 1925
der Grundsatz des overreaching etabliert: sofern ein K�ufer von (mindestens) zwei trustees gemeinsam oder einer
trust corporation das Eigentum erwirbt, erlçschen ihm gegen�ber alle Rechte der Beg�nstigten des trust – und
zwar unabh�ngig davon, ob der K�ufer diese kannte oder nicht. Dementsprechend sind auch die einzelnen equitable

33 Ehegatten kçnnen nach dem Family Law Act 1996 ge-
setzliche Nutzungsrechte am Familienheim haben. Dabei
handelt es sich zwar nicht um Sachenrechte, sondern um
eherechtliche Schutzbestimmungen, die aber auch nur
nach Eintrag im Register gegen�ber Dritten wirken; dieser
Eintrag kann jederzeit auf einseitigen Antrag eines Ehe-
gatten erfolgen.

34 Leases mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren sind da-
gegen nicht eintragungsf�hig. Erfolgt jedoch die Besitz-
�bergabe erst sp�ter als drei Monate nach Bestellung, sind
sie sogar eintragungspflichtig.

35 Zu beachten ist aber, dass diese Rechte zugleich ein
overriding interest darstellen kçnnen, so dass die erg�n-
zende Pr�fung gem�ß Rn 34 ff. erfolgen muss.

36 Bei registriertem Land gilt damit der alte equity-Grund-
satz, dass nur der gutgl�ubige Erwerber (purchaser with-
out notice) gesch�tzt ist, nicht mehr; vgl. Midland Bank
v Green [1981] All ER 153.

37 Vgl. s. 33 LRA 2002. Die Verf�gungsbeschr�nkung der
trustees kçnnen aber auf Antrag durch eine restriction
kenntlich gemacht werden, vgl. Rn 25; zum Schutz des
K�ufers vor den Rechten der Beg�nstigten durch das sog.
Overreaching vgl. Rn 37.

38 Vgl. im Einzelnen Bell, S. 68 ff., 84 f.
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interests, die sich aus dem trust ergeben, im Register nicht eintragungsf�hig. Es kann lediglich der Hinweis auf das
Bestehen des trust und die gesetzliche Beschr�nkung, dass es f�r einen wirksamen Verkauf mindestens der Zustim-
mung zweier trustees bedarf, als restriction eingetragen werden.39

38 Ist nur eine Person als Eigent�mer eingetragen, gibt es f�r die Abwicklung eines Kaufvertrages zwei Mçglichkeiten:
Erkennt der K�ufer, das es sich um einen trust handelt, sollte er verlangen, dass der Verkauf zwingend durch zwei
trustees erfolgt. Der Verk�ufer hat dann ggf. einen co-trustee zu bestellen, der den Vertrag mitunterzeichnet. Der
K�ufer ist dann vor allen Rechten der trust-Beg�nstigten gesch�tzt, so dass sich die beneficiaries auch nicht auf et-
waige overriding interests berufen kçnnen. Geht der K�ufer davon aus, dass es sich um unbeschr�nktes Alleineigen-
tum handelt, weil keine restriction eingetragen ist, kann er zwar grunds�tzlich lastenfrei erwerben. Sind die Beg�ns-
tigten aber in actual occupation des Grundbesitzes, kçnnen sich deren Rechten als overriding interests qualifizieren.

III. Grundst�ckskauf in England

39 1. Abwicklung eines Grundst�ckskaufs. In England erfolgte der Grundst�ckskauf traditionell in drei Schritten:
dem Vertragsabschluss (contract of sale), der Nachpr�fung der Rechtstitel des Verk�ufers (investigation of titel)
und der abschließenden Eigentums�bertragung (conveyance).40 Diese Schritte pr�gen auch heute noch die Praxis,
wobei der vorsichtige K�ufer die rechtlichen und tats�chlichen Grundlagen meist schon vor dem Vertragsabschluss
pr�fen wird. �blicherweise zieht dabei jede Seite einen Anwalt oder licensed conveyancer hinzu.41

40 a) Vorbereitung des Kaufvertrages. In England wird der Vorbereitung des Grundst�ckskaufs ein großes Gewicht
beigemessen. Zum einen ergibt sich dies auf der Tatsache, dass eine Vielzahl von Wohngeb�uden – Sch�tzungen
gehen von 60–70 % aller Verk�ufe aus – in sog. Kettenverk�ufen (chains) erworben werden, bei denen der Verk�ufer
selbst sofort wieder eine Immobilie kauft. Die Kombination dieser Vertr�ge, die sowohl bei der Kaufpreiszahlung als
auch beim Besitz�bergang mçglichst am gleichen Tag abgewickelt werden sollen, erfordert im Vorbereitungssta-
dium nat�rlich genaue Planungen.

41 Zum andern beruht dies auf dem Grundsatz, dass der K�ufer selbst alle rechtlichen und tats�chlichen M�ngel ermit-
teln muss (sog. caveat emptor bzw. „let the buyer beware“- Prinzip). Nur wenn der Verk�ufer auf eine ausdr�ckliche
Frage des K�ufers falsche Angaben macht, ist eine Haftung wegen vors�tzlicher oder fahrl�ssiger misrepresentation
mçglich.42 Das bloße Verschweigen wesentlicher M�ngeln f�hrt dagegen nie zu einer Haftung, auch wenn der Ver-
k�ufer arglistig handelte, weil er den Mangel kannte.

42 Der K�ufer wird daher in der Regel folgende Informationen einholen:
– Einen aktuellen Auszug des Land-Registers (office copy) sowie die Textdokumente zu allen dort vermerkten

Belastungen.43 Dem Verk�ufer wird erg�nzend auch ein umfassender Fragenkatalog vorgelegt, wobei er bei
dessen Beantwortung – zur Vermeidung einer Haftung wegen misrepresentation – h�ufig auf seinen beschr�nk-
ten Kenntnisstand verweisen wird.44

– Vom zust�ndigen District Council und ggf. weiteren Behçrden oder Erschließungstr�gern werden Ausk�nfte zur
tats�chliche Planungs- und Erschließungssituation des Grundbesitzes sowie die Mitteilung, ob çffentliche Be-
lastungen im Local Land Charges Register eingetragen sind, eingeholt.45

– Zur Vermeidung etwaiger overriding interests muss der K�ufer unbedingt eine Besichtigung durchf�hren, um
etwaige Hinweise auf weitere Personen mit Besitzrechten zu erhalten. In weit grçßerem Umfang als in Deutsch-
land ist es auch �blich, dass der K�ufer den Bauzustand der Immobilie durch einen Gutachter (chartered survey-
or) untersuchen l�sst.

43 Die lange und f�r jeden K�ufer kostenaufw�ndige Vorbereitung des Vertragsabschlusses wird mittlerweile als Wirt-
schaftshemmnis angesehen.46 Zudem f�hrt sie çfters dazu, dass Verk�ufer versuchen, den m�ndlich vereinbarten

39 Vgl. ss. 33(a), 42 (1) LRA 2002. Dieser Grundsatz wird
auch sog. curtain principle des Registers bezeichnet, da
der Erwerber bei trusts nicht hinter den „Vorhang“ des
Registers sehen muss. Eine restriction kann wie die uni-
lateral notice auch auf einseitigen Antrag eines Beg�ns-
tigten eingetragen werden, vgl. dazu ss. 42–47 LRA 2002.

40 Vgl. Henrich/Huber, § 6 IV, S. 103. Der Begriff des con-
veyancing wird h�ufig auch als Sammelbezeichnung f�r
die Durchf�hrung eines Immobilienkaufs verwendet.

41 Dies ist zwar nicht zwingend, jedoch d�rfte die Abwick-
lung nur schwer ohne Anwalt mçglich sein, wenn noch
valutierte Hypotheken abgelçst werden m�ssen, oder eine
Neubelastung erfolgt. In diesen F�llen wird der Anwalt
zugleich als Treuh�nder f�r die Hypothekengl�ubiger t�-
tig; vgl. Rn 49.

42 Vgl. dazu allg. Henrich/Huber, § 3 VI., S. 61 ff.

43 Zur aufwendigeren Pr�fung bei nicht-registrierten
Grundst�cken vgl. Rn 21.

44 H�ufig wird zun�chst der von der Law Society entwickelte
Standard-Fragebogen (Sellers Property Information
Form) verwendet, der auch eine detaillierte Liste der
mitverkauften beweglichen Gegenst�nde enth�lt. Alle in
diesem Beitrag erw�hnten Formulare sind in England bei
sog. legal stationers erh�ltlich und im Internet unter
www.oyezforms.co.uk (unter Stichwort conveyancing)
bestellbar. Muster sind z.B. abgedruckt in Stewart, S. 73 ff.

45 Die Anfragen m�ssen in bestimmter Form erfolgen, insb.
mit der sog. Requisition for Official Search (LLC1) und
der sog. Enquiries of Local Authority (CON29).

46 Nach Sch�tzung der Regierung betr�gt die durchschnitt-
liche Vorbereitungszeit mittlerweile 12 Wochen.
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Preis kurz vor Vertragsabschluss zu steigern, indem sie drohen, an andere Personen zu verkaufen (sog. gazumping).
Dies wird dadurch erleichtert, dass das englische Recht auch in Extremf�llen keine – der c.i.c. vergleichbaren – ge-
setzlichen oder vertraglichen Anspr�che kennt, mit denen zumindest die Erstattung nutzlosen Aufwands verlangt
werden kçnnte.

44Die Regierung will dieser Entwicklung durch die Einf�hrung der Home Information Packs (sog. HIPs) entgegensteu-
ern. Ab 1.7.2007 darf der Verk�ufer seine Immobilie erst zum Verkauf anbieten, wenn er dieses Informationspacket
erstellt hat, und jedem Kaufinteressenten zur Verf�gung stellt. HIPs m�ssen insb. den aktuellen Registerauszug, die
Local Land Charges-Suche und weitere Ausk�nfte der Behçrden, formularm�ßige Informationen des Verk�ufers
zum geplanten Verkauf und einen von einem Domestic Energy Assessor erstellten Energiepass (Energy Perfor-
mance Certificate) enthalten.47 Eigent�mer, die Immobilien ohne ein HIP zum Verkauf anbieten, kçnnen mit Buß-
geldern belegt werden. Zivilrechtliche Anspr�che (z.B. auf Kostenerstattung bei fehlenden Dokumenten) ergeben
sich bei Verstçßen zwar nicht, jedoch geht man davon aus, dass Verk�ufer ohne HIP am Markt nicht mehr konkur-
renzf�hig sein werden.

45b) Vertragsabschluss. Der Kaufvertrag bedarf der Schriftform, wobei alle Vertragsbedingungen niedergelegt
werden m�ssen. Dies kann im Vertrag selbst oder durch Verweisung auf andere Dokumente erfolgen.48

46Der Entwurf des Kaufvertrags wird �blicherweise vom Verk�ufer vorgelegt. Bei den Vertragsbedingungen (sog.
conditions of sale) wird �blicherweise auf Musterformulierungen – meist die Standard Conditions of Sale der
Law Society49 – Bezug genommen, so dass in individuellen Klauseln nur wenige abweichende Vereinbarungen ge-
regelt werden.50 �blich ist, dass der K�ufer bei Vertragsabschluss eine Anzahlung (deposit) leisten muss, die der
Verk�ufer als Vertragsstrafe behalten darf, wenn der K�ufer den Vertrag nicht erf�llt.51

47Der Vertragsabschluss (exchange of contracts) erfolgt in der Regel – zusammen mit der �bergabe eines bankbest�-
tigten Schecks f�r die Anzahlung – im Postweg zwischen den beteiligten Anw�lten. Sofern zun�chst nur ein Ver-
tragsteil den von ihm unterschriebenen Vertrag versendet, bleibt er nach englischem Recht zum Widerruf berechtigt,
solange die Annahme nicht erfolgt ist.52 Wenn der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wichtig ist (z.B. bei Ketten-
verk�ufen), werden in der Regel die gleich lautenden, von den Parteien jeweils vorab unterzeichneten Kaufvertrags-
exemplare nach m�ndlicher Absprache der Anw�lte gleichzeitig mit der Post versendet. Bereits zu diesem Zeitpunkt
tritt die wechselseitige Bindung ein, da es im englischen Recht nur auf die Absendung und nicht auf den Zugang der
Willenserkl�rungen ankommt.53

48c) Erf�llung. Als Erf�llung (completion) des Vertrages werden die Besitz�bergabe und die Aush�ndigung der f�r
die Registerumschreibung erforderlichen Dokumente durch den Verk�ufer gegen Zahlung des (restlichen) Kaufprei-
ses bezeichnet.54 Der Vollzug der Eigentumsumschreibung im Register obliegt dann allein dem K�ufer.

49Zur Vorbereitung der Erf�llung �bergibt der Verk�ufer die von ihm und einem Zeugen unterzeichnete �bertra-
gungsurkunde55 seinem Anwalt. Sofern Belastungen im Register zu lçschen sind, werden auch die Lçschungs-
unterlagen dem Anwalt ausgeh�ndigt, ggf. mit Ablçseforderungen, die der Anwalt aus dem Kaufpreis erf�llen
muss.56 Sofern der K�ufer den Kaufpreis finanziert, �bergibt er seinem Anwalt oder einem Anwalt des Hypotheken-
gl�ubigers die formwirksame Hypothekenurkunde. Der Darlehensgeber �berweist dann den Kreditbetrag einige
Tage vor dem completion date an den Anwalt unter der Treuhandauflage, den Kaufpreis nur dann an den Verk�ufer
zu zahlen, wenn die Eigentumsumschreibung und die gleichzeitige Eintragung der mortgage gesichert sind.

47 Vgl. im Einzelnen Home Information Pack Regulations
2006 (SI 2006/1503); die Beif�gung des von einem Re-
gistered Home Inspector zu erstellenden Geb�udegut-
achtens (sog. Home Condition Report) wird dagegen zu
Beginn noch nicht verpflichtend sein.

48 Vgl. s. 2 Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act
1989; eine Telefax-�bermittlung ersetzt die Schriftform
nicht.

49 Derzeit in 4. Auflage zu beziehen bei Oyez, vgl. Anm. 44;
Muster abgedruckt z.B. bei Bradshow, S. 84.

50 Vgl. zu sonstigen �blichen Vertragsbedingungen n�her
Waldner/Kopp, Rn 164 ff.; Stewart, Kapitel 6.

51 Die Standard Conditions sehen 10 % Anzahlung vor. Zu
beachten ist, dass gem�ß diesen Standardbedingungen der
Verk�ufer im Fall eines Kettenverkaufs diese Anzahlung
wiederum f�r seinen Kauf verwenden und weitergeben
darf.

52 Bindende Angebote sind in England nur in der Form des
Optionsvertrages mçglich, da jede vertragliche Bindung

die Erbringung einer – ggf. nur nominalen – Gegenleis-
tung (consideration) erfordert.

53 Vgl. Henrich/Huber, § 3 IV.1., S. 50.
54 Das beabsichtigte Datum der Erf�llung (completion date)

wird in der Regel im Kaufvertrag festgelegt (in den Stan-
dard Conditions mit 20 Werktagen). Das Nichteinhalten
dieser Frist f�hrt aber nicht automatisch zum Verzug; vor
R�cktritt und Schadensersatz ist vielmehr eine konkrete
Fristsetzung unter der Angabe, dass man selbst zur Er-
f�llung bereit ist (sog. notice to complete) erforderlich.

55 Zwingend auf Formular TR 1 oder TP 1 der Land Registry;
der Entwurf wird dem Verk�ufer �blicherweise vom
K�ufer �bergeben.

56 Banken erteilen dagegen h�ufig nur ein schriftliches
Freigabeversprechen. Die Lçschung erfolgt dann sp�ter
schriftlich (auf Formular DS 1) oder elektronisch direkt
gegen�ber dem Register (k�nftig im Weg der sog. elect-
ronic discharges).
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50 Am �bergabetag �berweist der K�ufer bzw. dessen Anwalt – ggf. nach Kontrolle der ordnungsgem�ßen R�umung
des Objekts – den Kaufpreis an den Anwalt des Verk�ufers im Wege der unwiderruflichen Blitz�berweisung. Der
Anwalt des Verk�ufers versendet nach Erhalt des Kaufpreises die �bertragungsurkunde und verteilt den Kaufpreis
zwischen abzulçsenden Gl�ubigern und dem Verk�ufer.

51 2. Sicherung des K�ufers. Die �bliche Sicherung des K�ufers gegen Zwischenbelastungen des Verk�ufers im Re-
gister erfolgt �ber die sog. Official Search bei der Land Registry, die eine Art gesetzliche Vormerkungswirkung ent-
faltet.57 Der K�ufer stellt diesen Auskunftsantrag �blicherweise ca. zwei Wochen vor dem geplanten Erf�llungs-
datum und erh�lt damit automatisch eine Schutzfrist von 30 Werktagen, also ca. sechs Wochen (sog. priority
period). Wenn er innerhalb dieser Frist die Eigentumsumschreibung beantragt, werden alle weiteren in der Frist er-
folgten Eintragungen ihm gegen�ber unwirksam. Die Official Search kann auch wiederholt werden, hat dann aber
nur Schutzwirkung gegen�ber Antr�gen, die nach der letzten Suchanfrage beim Register eingehen.

52 Mit dem Abschluss des Grundst�ckskaufvertrages hat der K�ufer ferner einen Eigentumsverschaffungsanspruch,
der als Grundst�cksbelastung in equity angesehen wird. Dieser bindet im Fall der Insolvenz des Verk�ufers dessen
Insolvenzverwalter. Ferner hat der K�ufer die Mçglichkeit, diese Anwartschaft durch eine (ggf. auch einseitig bean-
tragte) notice im Land-Register eintragen zu lassen, so dass sie gegen etwaige Dritterwerber wirkt.58 In der Praxis
wird diese Vormerkung jedoch nur selten verwendet, z.B. wenn Zweifel an der Seriçsit�t des Verk�ufers aufkom-
men, oder die Schutzfrist der Official Search bis zum eigenen Antrag auf Eigentumsumschreibung nicht ausreicht.

IV. Mehrheit von Eigent�mern

53 1. Berechtigungsarten. Das englische Sachenrecht kennt zwei Formen, in denen mehrere Berechtigte ihr Eigen-
tum halten kçnnen: die joint tenancy, die mit einer Gesamthandsgemeinschaft des deutschen Rechts vergleichbar ist,
und die tenancy in common, die als Bruchteilseigentum bezeichnet werden kann.59

54 Zwingende Voraussetzung der joint tenancy ist, dass alle Miteigent�mer zu gleichen Teilen am Eigentum und in glei-
cher Art und Weise am Besitz und Nutzen der Immobilie beteiligt sein m�ssen. Bedeutung hat die joint tenancy v.a.
beim Tode eines Miteigent�mers, da dessen Anteil dann aufgrund eines Anwachsungsrechts (right of survivership)
zwingend auf den oder die l�ngerlebenden Mitberechtigten (co-tenants) �bergeht, ohne in den Nachlass des Erstver-
sterbenden zu fallen.60 Im Unterschied zu echten Gesellschaften kann aber jeder Mitberechtigte zu Lebzeiten durch
einseitige schriftliche Erkl�rung (sog. words of serverance) oder den Verkauf seines Anteils die joint tenancy been-
den, so dass wirtschaftlich dann eine Bruchteilsgemeinschaft entsteht.

55 Bei der tenancy in common kçnnen dagegen von Beginn an unterschiedliche Anteile am Eigentum festgelegt werden.
Wird beim Kauf keine ausdr�ckliche Regelung getroffen, welche Eigentumsform gew�nscht wird, geht man – ins-
besondere bei Ehegatten – eher davon aus, dass eine joint tenancy begr�ndet wird. Der sp�tere �bergang von der
tenancy in common zur joint tenancy ist nicht mçglich, da letztere nur in Folge eines gemeinsamen Eigentumserwerbs
aufgrund eines einheitlichen Rechtstitels gebildet werden kann.

56 2. Registrierung von Miteigent�mern. Von diesen Eigentumsformen zu unterscheiden ist die Registrierung meh-
rerer Eigent�mer im Land-Register. Inhaber des legal estate und damit im Register eintragungsf�hig sind immer nur
bis zu 4 vollj�hrige co-tenants einer joint tenancy (bzw. co-trustees eines sonstigen trust). Immer wenn eine Bruch-
teilsgemeinschaft entsteht oder sonstige Miteigent�mer vorhanden sind (z.B. wenn mehr als vier Personen Eigent�-
mer sind, sp�ter weitere Miteigent�mer dazukommen oder Minderj�hrige beteiligt sind), entsteht damit automatisch
ein trust of land zwischen den (eingetragenen) Inhabern des legal estate und den wirtschaftlich Berechtigten.61 Im
Register wird dies in der Regel von Amts wegen durch eine restriction kenntlich gemacht.62

57 F�r den K�ufer einer Immobilie bedeutet dies, dass er aufgrund des Grundsatzes des Overreaching vor etwaigen wei-
teren wirtschaftlichen Miteigent�mern gesch�tzt ist, wenn er von mindestens zwei im Register eingetragenen Eigen-
t�mern kauft.63 Ist allerdings nur noch ein Eigent�mer eingetragen, der das Eigentum im Wege der Anwachsung als
co-tenant erworben hat, muss sich der K�ufer vergewissern, dass dieser auch wirtschaftlich der einzige Eigent�mer
ist, und nicht innerhalb eines trust of land weitere Mitberechtigte (z.B. Erben der Miteigent�mer einer tenancy in
common) vorhanden sind.

57 Vgl. r. 147–154 land registration rules 2003; der Antrag
erfolgt auf Formular OS1.

58 Vgl. dazu Rn 31.
59 Vgl. dazu im Einzelnen Bell, S. 124 ff.
60 Vgl. dazu und zu dem Vorteil, dass dadurch die Nach-

lassabwicklung nach englischem Recht an diesen Immo-
bilien vermieden werden kann Odersky, ZEV 2000,
S. 493.

61 Dies gilt selbst bei Personengleichheit, so dass z.B. zwei
Eigent�mer im Außenverh�ltnis immer joint tenants sind,
wirtschaftlich aber das Eigentum f�r sich selbst in trust als
tenants in common halten kçnnen. Die Rechtsverh�ltnisse
in solchen trusts ergeben sich insb. aus dem Trust of Land
and Appointment of Trustees Act 1996.

62 Gem�ß s. 44 LRA 2002; vgl. dazu Rn 25.
63 Vgl. Rn 37 f.; mehrere eingetragene Eigent�mer kçnnen

immer nur einverst�ndlich handeln.
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V. Zwingendes Recht

58Zwingende gesetzliche Regelungen f�r die Ausgestaltung eines Grundst�ckkaufs kennt das englische Recht prak-
tisch nicht.64 Aber auch wenn der Grundsatz der Vertragsfreiheit damit weitgehend uneingeschr�nkt gilt, sind grç-
ßere Abweichungen von den Formularvertr�gen der Law Society un�blich. �ffentlich-rechtliche Verf�gungs-
beschr�nkungen, insb. gegen�ber dem Kauf von Immobilien durch Ausl�nder bestehen in England nicht.

59Auch der Kauf vom Bautr�ger unterliegt keinen speziellen gesetzlichen Vorgaben, da in der Praxis die Verein-
barung von Abschlagszahlungen vor Besitz�bergabe absolut un�blich ist. Bei noch nicht errichteten Geb�uden ge-
hçren zu den schriftlich niederzulegenden Vertragsbedingungen auch die Pl�ne und eine Baubeschreibung. Bez�g-
lich der Gew�hrleistung wird praktisch durchgehend verlangt, dass Bautr�ger eine Versicherung vorlegen. Meist
wird dies das Buildmark-scheme des National House Building Council (NHBC) sein, das die volle Gew�hrleistung
auf die Dauer von zwei Jahren ab Fertigstellung und die Beseitigung schwerer Baum�ngel f�r weitere 8 Jahre garan-
tiert.65

C. Steuern
601. Grunderwerbsteuer. Beim Kauf von Grundst�cksrechten f�llt grunds�tzlich Grunderwerbsteuer an (sog. stamp

duty land tax), deren Hçhe nach dem jeweiligen Kaufpreis gestaffelt ist: 1 % bei einem Preis bis £ 250.000, 3 % bei bis
zu £ 500.000 und 4 % wenn diese Grenze �berschritten ist. Kaufvertr�ge bis zu £ 125.000 (bzw. bei Gewerbe
£ 150.000) sind jedoch von der Steuer befreit.66

61Der K�ufer muss den Kauf (auf Formular SDTL 1 oder 2) anmelden, und den selbst errechneten Steuerbetrag mit der
Anmeldung �berweisen. Sofern dies nicht innerhalb von 30 Tagen ab Erf�llung des Kaufvertrages erfolgt, kçnnen
Zinsen und Zuschl�ge erhoben werden. Wie in Deutschland erfolgt zudem die Eigentumsumschreibung im Land-
Register erst, wenn die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegt.

622. Spekulationssteuer. Auf die vom Verk�ufer erzielten Wertsteigerungen kann eine Wertzuwachssteuer erhoben
werden (sog. Capital Gains Tax), die in Großbritannien ohne zeitliche Beschr�nkung auf bestimmte Spekulations-
fristen erhoben wird.67 Eine Besonderheit der CGT ist, dass auch unentgeltliche Vermçgens�bertragungen als Ver-
�ußerung gelten und mit ihrem gesch�tzten Verkehrswert die Steuer auslçsen. Dies gilt jedoch nicht f�r einen Erwerb
aufgrund Erbfalls.68 Ausgenommen von der CGT ist ferner die vom Verk�ufer als residence eigengenutzte Wohn-
immobilie.

64 Sofern Verbraucher gegen�ber Unternehmern beteiligt
sind, gilt aber auch beim Grundst�ckkauf die
AGB-Kontrolle der Unfair Terms in Consumer Contracts
Regulations 1999.

65 Vgl. n�her www.nhbc.co.uk.
66 Vgl. Erl�uterungen der Finanzverwaltung unter

www.hmrc.gov.uk.

67 Vgl. im Einzelnen Taxation of Chargeable Gains Act 1992
und Erl�uterungen unter der vorgenannten Internet-
adresse.

68 Die Erben setzen dabei auch nicht die beim Erblasser an-
gefallenen Wertsteigerungen fort, sondern es beginnt auf
Basis der Verkehrswerte beim Tod des Erblassers ein
neuer Bemessungszeitraum.
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